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Im Juli 2010 

Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 

Für alle Steuerpflichtigen 

Jahressteuergesetz 2010: Weitere Ergänzungen 
durch den Regierungsentwurf 

Der von der Bundesregierung beschlossene Regierungsentwurl zum Jahressteuer
gesetz 2010 enthält im Vergleich zum Referentenentwurf noch einige wesent

liche Änderungen . Bedeutsame Punkte werden nachfolgend vorgestellt. 

Teileinkünfteverfahren 

Nach dem Teileinkünfteverfahren ist 
beispielsweise die Veräußerung einer 
wesentlichen Beteiligung an einer Ka
pitalgesellschaft nur zu 60 % steuer
pflichtig. Eine wesentliche Kapitalbetei
ligung liegt vor, wenn der Veräußerer 
innerhalb der letzten fünf Jahre am 
Gesel lschaftskapital unminelbar oder 
minelbar zu mindestens 1 % beteiligt 
war. Da der Veräußerungspreis zu 40 % 
steuerfrei ist. können Aufwendungen, 
die mit den Betriebsvermögensmeh
rungen oder Einnahmen in wirtschaft
lichem Zusammenhang stehen , auch 
nur zu 60 % abgezogen werden. 

Sofern Erw erbsaufwendungen (z.B. 
Anschaffungskosten oder Veräuße
rungskosten) im Zusammenhang mit 
wesentlichen Kapitalbeteiligungen 
stehen, sind sie nach Auffassung des 
Bundesf inanzhofs jedoch dann nicht 
durch das Abzugsve rbot begrenzt, 
wenn der Steuerpflichtige keinerlei Ein
nahmen durch seine Beteiligung erzielt 

hat. Das Bundesfinanzministerium hat 
auf das Urteil mit einem Nichtanw en· 
dungserlass reagiert, sodass das Urteil 
über den entschiedenen Einzelfall hi
naus nicht angewendet wird. Durch ei
nen aktuellen Beschluss bestätigte der 
Bundesfinanzhof jedoch seine Recht
spreChung und wendet sich direkt ge
gen den Nichtanwendungserlass. 

Als Reaktion auf den Beschluss wurde 
im Regierungsentwurf nunmehr eine 
Änderung zum Teileinkünfteverfahren 
aufgenommen. Danach sol l für die 
Anwendung des Teilabzugsverbots 
zukünftig lediglich die Absicht zur Er
zielun g von Betriebsvermögensmeh
rungen oder Einnahmen ausreichen. Ob 
der Steuerpflichtige durch seine Beteili
gung tatsächlich Einnahmen erzielt hat, 
ist somit unbedeutend. 

Hinweis: Die Änderung zumTeileinkünf
teverfahren soll erst ab dem Veranla· 
gungszeitraum 2011 gelten. Bis dahin 
kann sich der Steuerpflichtige folglich 
noch auf die aktuelle Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs berufen. Auf· 

Abgabetermin 

für den Termin 10.8.2010 = 10.8.2010 
(UStVA, LStAnm) 

Zahlungstermin 

bei Barzahlung 
für den Termin 10.8.2010 '" 10.8.2010 
lUStVA, lStAnm ) 

für den Termin 16.8.2010 = 16.8.2010 
(GewStVz, GrundStVz) 

bei Scheckzahlung 
für den Termin 10.8.2010 = 7.8.2010 
(UStVA, LStAnm ) 

für den Termin 16.8.2010 = 13.8.2010 
(GewStVz, GrundStVz) 

Zahlungs-Schonfrist 

bei Überweisungen 
für den Termin 10.8.2010 = 13.8.2010 
(UStVA, LStAnm) 

für den Termin 16.8.2010 = 19.8.2010 
(GewStVz, GrundStVz) 

Verbraucherpreisindex (BRO) 
(Veränderung gegenüberVorjahrl 

5/09 10/09 1110 5/10 

0,0 % 0,0 % +0,8 % + 1,2 % 

grund des Nichtanwendungserlasses 
der Finanzverwaltung wird er seinen 
Anspruch jedoch vermutlich gerichtlich 
durchsetzen müssen. 



Gleichstellung von Ehegatten 
und l ebenspartnem 

Der Regierungsentwurf sieht eine 
Gleichbehandlung von eingetragenen 
Lebenspartnern und Ehegatten im Be
reich der Erbschaft-, Schenkung- und 
Grunderwerbsteuer vor. Die Anglei
chung soll für Erwerbe bzw. Schen 
kungen nach dem Tag der Gesetzesver
kündung gelten. 

Infolge der Neuregelung soll für lebens
partner bei der E rbsdlaft -und Sd1enku ng
steuer zukünftig dieselbe Steuerklasse 
gelten wie bei Ehegatten. Die Gleichstel
lung bei der Grunderwerbsteuerwürde 
dazu führen , dass bei Grundstücks
übertragungen zwischen Lebenspart
nern - in Analogie zu der geltenden Re
gelung bei Ehegatten - zukünftig keine 
Grunderwerbsteuer mehr anfällt. 

Vorsteuerabzug 

Der Vorsteuerabzug für gemischt ge
nutzte Grundstücke soll ab 2011 auf 
die unternehmerischeVerwendung be
schränkt werden. Dervol'eVorsteuerab
zug (also auch für den privat genutzten 
Gebäudeteil) scheidet folglich aus. 
Im Gegenzug unterliegt dann die Ver
wendung des Grundstücks für private 
Zwecke nicht mehr der unentgeltlichen 
Wertabgabe. 

Im Referentenentwurf war noch ein 
Bestandsschutz für vo r dem 1.1.2011 
angeschaffte oder fertiggestellte Im
mobilien vorgesehen. Gerade in Fällen 
der Gebäudeherstellung hätte somit bei 

Für Arbeitnehmer 
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nah an den Stichtag heranreichenden 
Bauvorhaben ein nur schwer kalkulier
bares Risiko hinsichtlich der rechtzei
tigen Fertigstellung vorgelegen. 

Demzufolge ist der durch den Regie
rungsentwurf modifizierte Bestands
schutz, wonach die derzeitige Regelung 
noch für Objekte gelten soll, bei denen 
im Erwerbsfall der Kaufvertrag vor dem 
1.1.2011 abgeschlossen oder in EITich
tungsfällen vor dem 1.1 .2011 mit der 
Herstellung begonnen wurde, W begrü
ßen_ Bei baugenehmigungspflichtigen 
Objekten gilt insofern der Zeitpunkt der 
Bauantragsstellung. Bei baugenehmi
gungsfreien aber meldepflichtigen Ob
jekten ist der Zeitpunkt der Einreichung 
der Bauunterlagen maßgebend. 

Pf l ichtveranlagung 

Auf die Einkommensteuer-Veranlagung 
vonArbeitnehmern soll in Bagatellfä llen 
trotz eines auf der Lohnsteuerkarte ein
getragenen Freibetrags verzichtet wer
den. Von dieserVereinfachung sollen Ar
beitnehmer mit einem Arbeitslohn von 
bis zu 10.200 EUR profitieren_ Für Ehe
gatten gilt ein Betrag von 19.400 EUR. 

Nach dem Regierungsentwurf soll die 
bü rokratieabbauende Regelung rück
wirkend ab demVeranlagungszeitraum 
2009 gelten. Nach dem Referentenent
wurf war noch ein Inkrafttreten ab dem 
Vera nlag ungszeitraum 201 0 vorgesehen. 

Jilhr&ss/&u&rg&s&/z 2010: R&gierungsentwurf vom 
19.5.2010. unl&r www.iww.de Abruf-Nr. 101744; 
BFH-Beschluss VOm 18.3.2010. Ar. IX B 227trJ9. unIlIr 
\l"tl'Wiwwde Abruf-Nr. 10m2: BMF-Schreiben vom 
15.2.2010. Ar. IV C 6 - S 2244/09110002. unler ~ 
~ Abruf-Nr. 100568 

Telefonkosten sind bei längerer Auswärtstätigkeit 
als Werbungskosten abzugsfähig 

Wenn ein Arbeitnehmer auswärts tätig ist und an denWochenenden nicht nach 
Hause fährt, kann er die Kosten für ein w öchentliches Telefonat von bis zu 

15 Minuten als Werbungskosten ansetzen. 

Nach der in den Lohnsteuerrichtlinien 
übernommenen Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs sind Telefonkosten 
für ein wöchentliches - typisiert: fünf
zehnminütiges - Telefonat anstelle einer 
durChgeführten Familienheimfahrt im 
Rahmen einer doppelten Haushaltsfüh
runQ aisWerbungskosten abziehbar. 

Diese Grundsätze überträgt das Finanz
gericht Niedersachsen nun auch auf 
eine Auswärtstät igkeit, sofern der Ar
beitnehmer aus beruflichen Gründen 

mehr als eine Woche abwesend ist, 
ohne zwischendurch nach Hause zu 
fah ren. 

Beachte: Das Urteil ist noch nicht rechts
kräftig. Weil das Finanzgericht keine 
Revision zugelassen hat, versucht die 
Finanzverwaltung mit einer Nichtzulas
sungsbeschwerde eine Entscheidung 
vor dem Bundesfinanzhof zu erreichen . 

FG NillderS4chse,.. Urteil vom 2.9.2009, Ar. 7 K ZI07. 
unter www ;wwde Abruf-Nr. 100790, N;cht~ulas· 
5ungsb/lschWII ,de: Ar. VI B 37/10 
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Für Kapitalanleger 

Vortäufigkeit des 
Solidaritätszuschlags 
gilt auch im Rahmen 
der Abgeltungsteuer 

Seit Ende 2009 setzen die Finanz
ämter den Solidaritätszuschlag 

hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit 
des Solidaritätszuschlagsgesetzes in 
Steuerbescheiden für Veranlagungs
zeiträume ab 2005 nur noch vorläufig 
fest. Da Kapitalerträge ab 2009 jedoch 
grundsätzlich nicht mehr in der Steuer
erklärung angegeben werden, war 
bislang fraglich, wie mit dem Solida
ritätszuschlag zu verfah ren ist, der auf 
die Abgelt ungsteuer entfällt. Ein aktu· 
elles Schreiben der Finanzverwaltung 
beantwortet die Frage zugunsten der 
Kapitalanleger. 

Sollte das Bundesverfassungsgericht 
entscheiden, dass der Solidaritä tszu
schlag aufzuheben und zu erstatten 
ist w ird auf Antrag auch der Solidari
tät szuschlag erstattet , der auf die mit 
abgeltender Wirkung erhobene Kap;' 
talenragsteuer entfallen ist. Ein Antrag 
auf Veranlagung zu r Einkommensteuer 
wird insoweit nicht vorausgesetzt. So
fern allerdings keine Einkommensteuer
erklärung abgegeben wird, besteht der 
Erstattungsanspruch nur innerhalb der 
Festsetzu ngsverjä h ru ng sfrist. 

BMF-Schrll;ben vom 23.4.2010. Az. IV C I - S 2283· 
cI09/10005, unler wwwiy,:y.:dt Abruf-Nr. 101680 

Für Unternehmer 

Fehlgeschlagene 
GmbH-Vorgesellschaft 
unterliegt nicht der 
Körperschaftsteuer 

Zwischen der durch Abschluss des 
not arie llen Gesellschaftsvertrags 

errichteten GmbH-Vorgeselischaft und 
der in das Handelsregister eingetra
genen GmbH besteht grundsätzl ich 
Identität. Wird die Vorgesellschaft spä+ 
ler als GmbH in das Handelsregister 
eingetragen, wird sie demnach als 
Kapita lgesellschaft behandelt, die der 
Körperschaftsteuer unterliegt. 

Wird sie hingegen nicht als GmbH einge
tragen, ist sie nicht körperschaftsteuer
pflichtig . Infolgedessen sind die Grün
der einer Vorgesellschaft regelmäßig 
Mituntern ehmer, die das Einkommen 
nach den Regelungen des Einkommen
steuergesetzes versteuern müssen. 

BFH·UrTeil vom 18,3,201O,Ar. N R 8&'06. untllr.lmll'.. 
i'N:Yr.I& Abruf·Nr. 101593 



FürVermieter 

Anwaltskosten wegen 
Kündigung eines 
Darlehensvertrags 
abzugsfähig 

ReCh,sanwaltskoS,en, die im Zusam
menhang mit einem lur Finanzie

rung eines Vennietungsobjekts aufge
nommenen Darlehen entstehen, sind 
als Werbungskosten abzugsfähig. 

Im Urteilsfall war der Vermieter der 
Meinung, dass ein Darlehensvertrag 
aufgrund eines Verstoßes gegen das 
Haustürwiderrufsgesetz und das Rechts
beratungsgesetz nicht ig sei. Um seine 
Interessen gegenüber der Bank durch
zusetzen, beauftragte er einen Rechtsan
walt. Diean den Rechtsanwalt gezahlten 
Gebühren machte er in seiner Einkom
mensteuererklärung als Werbungs
kosten geltend - und zwar zu recht, 
wie der Bundesfinanzhof entschied. 

Unabhängig davon, ob es dem Vermie
ter darum ging, nach Aufhebung der 
Darlehensverträge solche mit besseren 
Konditionen ablUschlleßen oder einen 
günstigeren Vergleich mit der Bank zu 
erreichen, sind die Rechtsanwaltskosten 
Bestandteil einer Neuausrichtung des 
Finanzierungskonzepts. Daher stellen 
sie - wie Schuldzinsen - abziehbare 
Werbungskosten dar. 

BFH_Urleil vom25.6.2009, Al. IX R47/08, unter~ 
itnr.ia. Abruf-Nr. 100772 

Für Eltern 

Behindertes Kind muss 
Vermögen nicht für 
Unterhalt nutzen 

Grundsätzl ich ist ein volljähriges 
Kind verpflichtet, sein Vermögen 

zu verwerten, bevor es seine Eitern auf 
Unterhalt in Anspruch nimmt. Dies gilt 
jedoch nicht, wenn die Vermögensver
wertu ng unzumutbar ist. 

Nach einem aktuellen Urteil des Bundes
finanzhofs ist die Vermögensverwer
tung beispielsweise dann unzumutbar, 
wenn ein schwerbehindertes Kind, das 
angesichts der Schwere und der Dauer 
seiner Erkrankung seinen Grundbedarf 
und behinderungsbedingten Mehrbe
darf nicht selbst decken kann, maßvoll 
Vermögen zur Altersvorsorge bildet. 
Demzufolge können die Eltern ihre 
Unterhaltsaufwendungen als außerge
wöhnliche Belastungen geltend machen. 

BFH-Urleil vom 11.2.2010. Al. VI R 61/08. unter ~ 
i.ID't.JIL Abruf.Nr. 101601 
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Für Arbeitgeber 

Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale 
werden vennutlich erst 2012 eingeführt 

Nach der gesetzlichen Regelung sollen die elektronischen Lohnsteuerabzugs
merkmale (kurz ELStAM) bereits in 2011 eingeführt werden. Aus dem Re

gierungsentwurf zum Jahresteuergesetz 2010 geht nun allerdings hervor. dass 
die Einführung infolge von Verzögerungen beim Entwicklungsstand erst ab dem 
Kalenderjahr 2012 erfolgen soll bzw. kann. 

Durch das Jahressteuergesetz 2008 
wurde geregelt, dass die Papier-lohn
steuerkarte abgeschafft und auf ein elek
tronisches Verfahren umgestellt wird. 
Die für den Lohnsteuerabzug relevanten 
Merkmale (wie z.B. die Steuerklasse) 
werden für den Arbeitgeber zukünftig in 
einer Datenbank beim Bundeszentral
amt für Steuern lUrVerfügung stehen. 

Da die ursprunglieh für 2011 vorgesehene 
Einführung von ELStAM vermutlich ver
schoben wird, enthält der Regierungs
entwurf zum Jahressteuergesetz 2010 
einige Übergangsregeln, die nachfol
gend vorgestellt werden: 

Übergangsregeln 

Aufgrund der geltenden Gesetzesla
ge wurde die Papier-Lohnsteuerkarte 
letztmalig für das Kalenderjahr 2010 
ausgestellt. In dem so entstehenden 
Übergangszeitraum von 2011 bis 2012 
sind die allgemeinen Vorschriften des 
LohnsteuerablUgsverfahrens grund
sätzlich weiterhin anzuwenden. 

De r Arbeitgeber soll die Lohnsteuer
karte nicht nach Ablauf des Kalender
jahres 2010 vernichten, sondern erst 
nach Ende des Übergangszeitraums. 

Wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuer· 
bescheinigung an die Finanzverwaltung 
nicht elektronisch übermittelt, sondern 
die Bescheinigung auf der Lohnsteuer· 
karte 2010 erteilt und diese dem Arbeit
nehmer herausgibt, wird die Steuerkarte 
für die Durchführung der Einkommen
steuerveranlagung 2010 benötigt. 

In diesen Fällen sollen die auf der 
Lohnsteuerkarte vermerkten Angaben 
über 2010 hinaus weiter geiten, wenn 
der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber 
schriftlich bestätigt. dass die Abzugs
merkmale auch für den Lohnsteuerab
lUg im Übergangszeitraum zutreffend 
sind. Bei Änderungen muss der Arbei t
nehmer dem Arbeitgeber eine Beschei
nigung des Finanzamtes vorlegen. 

Dieses sogenannte Ersatzverfahren soll 
auch in den fo lgenden Fällen gelten: 

• Es ist überhaupt keine Lohnsteuer
karte für 2010 ausgestellt worden. 

• Die Lohnsteuerkarte ist abhanden 
gekommen. 

• Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer
karte vemichtet oder an das Finanz
amt zurückgesandt. 

• Der Arbeitnehmer begründet ein 
neues Dienstverhältnis. 

Beachte: Die Zuständigkeit für diese 
Änderungsangaben sollen ab dem Ver· 
anlagungszeitraum 2011 vollumfänglich 
auf das Finanzamt übergehen. Die der
zeit bestehende teilweise Zuständigkeit 
der Gemeinden soll entfallen . 

Sonderregelung 

Bei ledigen Arbeitnehmern, die ab dem 
Kalenderjah r 2011 eine Ausbildung 
als erstes Dienstverhältnis beginnen. 
dürfen Arbeitgeber unterstellen, dass 
Lohnsteuerkarten für 2010 nicht aus
gestellt wurden und dass regelmäßig 
die Steuerklasse I in Betracht kommt. 
Es wird sich nämlich vornehmlich um 
Schulabgänger handeln, die erstmalig 
berufstätig werden. 

Starttermin von ELStAM 

Der erstmal ige Einsatz der elektro
nischen Lohnsteuerabzugsmerkmale 
und der Zeitpunkt des erstmaligen Ab
rufs der Merkmale durch den Arbeit
geber sollen in einem Schreiben des 
Bundesfinanzministeriums geregelt 
werden. 

Übernahme in das lohnkonto 

Der Arbeitgeber soll verpflichtet wer· 
den, die elektronischen lohnsteuer
abzugsmerkmale in das lohnkonto zu 
übernehmen und gemäß der ebenso 
übermittelten Gültigkeitsangabe anzu
wenden. 

Ja~reSSlel,Jergesel2 2010: Regjerungsentwl,Jrf vom 
19.5.2010. unter wwvr.iwwde Abruf·Nr. 101744 
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Für Unternehmer 

Finanzverwaltung: Verpflegung ist keine 
steuerennäßigte Nebenleistung zur Übemachtung 

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs hande~t es sich bei der Verpflegung von 
HOlelgästen um eine Neben leistung zur Ubemachtung, die ein Teil des Ge

samtumsatzes des Hoteliers darstellt. Dies hätte zur Folge, dass die Kosten für 
Frühstück, Halb- oder Vollpension seit dem 1.1.2010 ebenfalls dem ermäßigten 
Umsatzsteuersatz vOn 7 % unterliegen würden. Das Bundesfinanzministerium 
wendet das Urteil allerdings nicht über den Einzelfall hinaus an und besteht darauf, 
dass Verpflegu ngsleist ungen mit 19 % zu versteuern sind. 

Der Bundesfinanzhof begründet seine 
Sichtweise damit, dass dieVerpflegung 
im Vergleich zur Unterbringung nur ei
nen geringen Teil des Preises ausmacht 
und sie von Hoteliers traditionell im Zu
sammenhang mit der Unterbringung 
angeboten wird. Da Nebenleistungen 
umsatzsteuerlich das Schicksal der 
Hauptleistung teilen, würden sich die 
Abgrenzungsprobleme zwischen dem 
vollen und ermäßigten Steuersatz er
ledigen. 

Das Bundesfinanzministerium ist hin
gegen der Auffassung, dass Frühstück, 
Halb- und Vollpension ebenso wie die 
AII-Inklusive-Verpflegung für den Gast 
als Leistungsempfänger einen eigenen 
Zweck darstellen. Diese Zusatzangebote 
dienen nicht nur dazu, die Übernach-

Für A rbeitgeber 

tung unter optimalen Bedingungen in 
Anspruch zu nehmen. Übernachtungs
leistungen werden nämlich häufig auch 
ohne Verpflegungsleistungen angebo
ten. Da Art und Umfang der Mahlzeiten 
vom HOl elgast in der Regel f rei wähl
und buch bar sind, werden sie als selbst
ständige - mit 19 % zu versteuernde
Leistungen ausgeführt. 

Hinweis: Der Nichlanwendungserlass 
verdeutlicht einmal mehr, dass die 
Ausführungen der aktuellen Bundesre
gierung im Koalitionsvertrag, wonach 
die Praxis der Nichtanwendungserlasse 
zurückgeführt werden so", mit Vorsicht 
zu genießen sind. 

BMF·Schreiben vom 4.52010. A~. IV 0 2 . 5 
710(1l(l8l100n, unler wwwiwwde Abruf·Nr. 101674: 
BFH·Urteil vom 15.1.2009. N . V R 9106 

Kurkosten: Übemahme führt ZU Arbeitslohn 

Die Übernahme von Ku rkosten durch den Arbeitgeber ist grundsätzlich als Ar
beitslohn zu werten. Der Bundesfinanzhof stellt klar, dass eine Aufteilung in 

Arbeitslohn und eine Zuwendung im betrieblichen Eigeninteresse nicht in Betracht 
kommt, da eine Ku r nur einheitlich beurteilt werden kann. 

Lässt sich der Ch arakter einer Sach
zuwendung nur einheitlich beurteilen, 
ist die Zuwendung entweder voll dem 
einen oder dem anderen Bereich zuzu· 
ordnen. Übernimmt derArbeitgeberdie 
Kurkosten, liegt nur dann kein Arbeits· 

Für Arbeitneh m er 

lohn vor, wenn sich die Zuwendung 
nahezu ausschließlich als notw endige 
Begle iterschei nung bet riebsfu nktio
naler Zielsetzung erweist. 

BFH·Urteil vom 11.3.2010. N. VI R 7/08. Unlef ~ 
~ Abruf.Nr. 101595 

Verpflegungspauschale bei überschaubarem 
Einsatzgebiet nur für die ersten drei Monate 

Ist ein EDV-Systemberater bei seiner Auswärtstätigkeit bei verschiedenen Kunden 
an unterschiedlichen Einsalzstellen, aber in einem überschaubaren Stadtteil tä

tig, handelt es sich nach Auffassung des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz um eine 
Beschäftigung an derselben Tätigkeitsstätte. 

Dies bedeutet, dass die Verpftegu ngs
pauschale auf die ersten drei Monate 
der Auswärtstätigkeit beschränkt ist. In 
welchen Fällen ein räumlich zusammen
hängendes Gebiet als eine Tl:itigkeits
stätte anzusehen ist, wird die Gerichte -

mangels Abgrenzungskriterium - auch 
künftig beschäftigen. Im Urteilsfall be
trug die Entfernung zwischen den ein
zelnen Einsatzstellen jeweilS ca. 1,5 km. 

FG Rheinllmd·Pfalz. Urteil vom 10. 11.2009. N. 3 K 
2284/08. Unle, WWWi)vwd6 Abruf-Nr. 101252 

Im Juli 2010 

Für GmbH-Gesel lschafter 

Verdeckte Gewinn
ausschüttung: Bei 
unkonkreter Arbeitszeit
best immung möglich 

Zwei zu jeweils 40 % beteiligte 
GmbH-Gesellschafter können als be

herrschende Gesellschafter angesehen 
werden. Dies gilt zumindest dann, wenn 
sie im Hinblick auf mit der Gesellschaft 
gleichzeitig geschlossene und gleichlau
tende Anstellungsverträge, die sie ohne 
Mitwirkung des jeweils Anderen nicht 
hätten du rchsetzen können , gleichge
richtete Interessen verfolgen. 

Die Einstufung als beherrschender Ge
sellschafter ist u.a. wichtig für die Be
urteilung, ob Zahlungen eine verdeckte 
Gew innausschüttung darstellen. Un
geachtet der Angemessenheit können 
bei beherrschenden Gesellschaftern 
verdeckte Gewinnausschüttungen näm
lich auch dann vorliegen, wenn die Ka
pitalgesellschaft eine Leistung erbringt, 
für die eine klare, im Voraus getroffene, 
zivilrechtlich w irksame und tatsächlich 
durchgeführte Vereinbarung fehlt 

1m Streitfall enthielten die Arbeitsverträ
ge der beiden Gesellschatter weder eine 
Mindestarbeitszeit noch eine sonstige 
Konkretisierung der zu erbringenden 
Leistungen. Da nur die Aussage aufge
führt war, dass sich die Arbeitszeit nach 
den Bedürfnissen der Gesellschaft zu 
richten habe, stufte das Finanzgericht 
Berlin-Brandenburg die Gehaltszah
lungen -zumindest teilweise - als ver
deckte Gewinnausschüttungen ein . 

Hinweis: Eine verdeckte Gewinnaus
schüttung ist eine Vermögensminde
rung oder verhinderteVermögensmeh
rung, die durch eine Vorteilsgewährung 
an einen Gesellschafter oder eine ihm 
nahestehende Person eintritt und nicht 
auf einem Gewinnverteilungsbeschluss 
der Gesellschaft beruht. Sie muss ihre 
Veranlassung im Gesellschaftsverhältnis 
haben und sich auf die Höhe des Einkom
mens der Kapitalgesellschaft auswirken. 
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Haftungsausschluss 

Der Inhalt des Rundschreibens ist 
nach bestem Wissen und Kenntnis
stand erstellt worden. Die Komple
xität und der ständige Wandel der 
Rechtsmaterie machen es notwendig, 
Haftung und Gewähr auszuschließen. 
Das Rundschreiben ersetzt nicht die 
individuelle persönliche Beratung. 


